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I WESENTLICHE INHALTE, ZIELE UND AUSWIRKUNGEN DER 

PLANUNG 

1 Planungsanlass, Planungsziele, Verfahren  

1.1 Planungsanlass / Planungserfordernis 

Die Stadt Kelsterbach beabsichtigt die bestehende Dauerkleingartenanlage östlich des Südparks 

in nördliche Richtung bis an die Südliche Ringstraße heran zu erweitern und auf diese Weise die 

Nachfrage nach Freizeitgärten zu decken. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll eine 

geordnete Erschließung und Entwicklung des Plangebietes vorbereitet und eine zweckgemäße 

Nutzung der Freizeitgärten planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die Fläche des Plangebietes wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt.  

Ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt das ehemalige Forsthaus an der 

Südlichen Ringstraße. Hierfür bestehen derzeit Überlegungen dieses möglicherweise zu einem 

Vereinsheim des Gartenvereins umzunutzen. Die geplante Umnutzung soll durch die Aufstellung 

des Bebauungsplanes planungsrechtlich vorbereitet werden.  

Zur Umnutzung der Fläche und damit zur Umsetzung der Planung ist ein Bebauungsplan 

aufzustellen.  

1.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Wesentliche Ziele der Planung sind:  

- Erweiterung der bestehenden Gartenanlage.  

- Deckung der Nachfrage nach Freizeitgartengrundstücken.  

- Geordnete Nutzung innerhalb der Gartenanlage, insbesondere durch die Festsetzung zu 

Gartenhütten.  

- Planungsrechtliche Vorbereitung einer möglichen Umnutzung des ehemaligen 

Forsthauses zu einem Vereinsheim für den Gartenverein. 

1.3 Verfahren 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren gemäß §§ 2 ff BauGB mit einer Umweltprüfung 

durchgeführt. Die Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange wird im Umweltbericht als 

gesonderter Teil der Begründung dargelegt. 
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2 Plangebiet  

2.1 Lage und Größe des Plangebietes 

 

Abbildung 1:  Lage des Plangebietes im städtebaulichen Umfeld1 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Stadtrand von Kelsterbach und schließt sich südlich 

an die Südliche Ringstraße an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 

von ca. 3,0 ha und wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die Südliche Ringstraße und im Nordosten durch den Schlichter Weg 

und daran angrenzende landwirtschaftliche Flächen,  

- im Südosten durch den Regionalparkkorridor bzw. die bestehende 

Dauerkleingartenanlage Südpark und 

- im Südwesten durch den Staudenweg und den Südpark. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ergeben sich aus 

der zugehörigen Planzeichnung. 

 

1 Quelle Luftbild zur Verfügung gestellt durch die Stadt Kelsterbach.  
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Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke der Gemarkung Kelsterbach:  

Tabelle 1:  Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

(Wiedergabe, maßgebend ist die Abgrenzung in der Planzeichnung) 

Gemarkung Kelsterbach, Flur 3 

624 625 640/32 640/34 1175 

(* Flurstücke liegen nur teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplanes) 

2.2 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet  

Das Plangebiet wird heute überwiegend als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Im Westen des 

Plangebietes befinden sich zudem ein Parkplatz sowie das Forsthaus Kelsterbach mit 

zugehörigem Nebengebäude. 

Das Forsthaus und das bestehende Nebengebäude befinden sich in Nutzung.  

Im Nebengebäude des Forsthauses befinden sich im Bestand Nutzungen des 

Kommunalbetriebes der Stadt Kelsterbach (u. a. Kühlkammer für die Jagd, Sozialraum sowie 

Lagerraum für den Südparkwart), die erhalten bleiben sollen.  

2.3 Umgebung des Plangebietes  

Südöstlich des Plangebietes befindet sich die Kleingartenanlage Südpark. Südwestlich des 

Plangebietes grenzen der Südpark sowie westlich der Wertstoffhof der Stadt Kelsterbach an. 

Nördlich des Plangebietes befindet sich die Südliche Ringstraße, an welche sich in nördlicher 

Richtung Wohnbebauung anschließt. Nordöstlich des Plangebietes befinden sich 

landwirtschaftlich genutzte Flächen. Weiterhin verläuft südlich des Plangebietes ein Teilabschnitt 

des Regionalparks RheinMain, welcher beim Südpark beginnt und Richtung Osten verläuft.  

3 Planungsvorgaben 

3.1 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Grundsätze der Raumordnung sowie in Aufstellung befindliche Ziele sind als sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Für die Planung relevante Ziele ergeben sich vorwiegend aus dem Regionalplan Südhessen 

(RPS) / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP). 
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Abbildung 2:  Auszug aus dem regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP; unmaßstäblich)2 

Das Plangebiet wird im wirksamen Flächennutzungsplan als Grünfläche überwiegend mit der 

Zweckbestimmung „Gärten“ dargestellt. Die Darstellung ist überlagert mit der Darstellung 

„Regionaler Grünzug“ und „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion“. Zudem ist südlich 

angrenzend an das Plangebiet der „Regionalparkkorridor“ dargestellt.  

Des Weiteren liegt das Plangebiet innerhalb des Siedlungsbeschränkungsgebietes des 

Frankfurter Flughafens. Nach Z 3.4.4-1 ist innerhalb des Siedlungsbeschränkungsgebietes die 

Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Mischgebiete nicht zulässig. Da durch die vorliegende 

Planung keine neuen Wohnnutzungen ausgewiesen werden und Wohnnutzungen innerhalb des 

Plangebietes durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden sollen, 

steht das Siedlungsbeschränkungsgebiet der Planung nicht entgegen. 

Nach den Zielen und Grundsätzen zum Vorranggebiet „Regionaler Grünzug“ soll in diesen 

Bereichen eine Siedlungstätigkeit unterbleiben, die einen hohen Anteil baulicher Anlagen, 

Verkehrsanlagen sowie anderen Infrastrukturmaßnahmen aufweisen und durch die 

Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes oder der Freiraumerholung oder Veränderung der 

klimatischen Verhältnisse erfolgen könnte. Im vorliegenden Fall ist von einer geringen 

zusätzlichen Versiegelung auszugehen. Die möglichen Beeinträchtigungen sind gering. Auch 

nach Umsetzung der Planung stehen in hohem Maße unversiegelte Flächen zur Verfügung, die 

einen positiven Effekt insbesondere auf die klimatischen Verhältnisse und Wasserhaushalt 

haben.  

 

2  Geoportal des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain - Hauptkarte, Planstand 31.12.2019: https://mapview.region-

frankfurt.de/maps4.7.2/resources/apps/RegioMap/index.html?lang=de; abgerufen am 18.05.2020. 

https://mapview.region-frankfurt.de/maps4.7.2/resources/apps/RegioMap/index.html?lang=de
https://mapview.region-frankfurt.de/maps4.7.2/resources/apps/RegioMap/index.html?lang=de
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Gemäß Z 4.4-3 hat im „Vorranggebiet Regionalparkkorridor“ die Schaffung und Erhaltung von 

Grünverbindungen für die Gliederung, Gestaltung und ökologische Verbesserung der Landschaft 

einschließlich der Fuß- und Radwegenetzes zur Erschließung des Erholungsraumes Vorrang vor 

entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Entwicklung der Planung steht dem Ziel nicht 

entgegen. Die bestehenden Wegeverbindungen, hier insbesondere des Regionalparkkorridors, 

direkt angrenzend an das Plangebiet werden berücksichtigt und erhalten und stehen damit auch 

zukünftig einer Anbindung und Erschließung des Landschaftsraumes zur Verfügung.  

Die Planung steht den Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung nicht entgegen und ist 

gemäß § 8 BauGB aus dem Regionalen Flächennutzungsplan entwickelt. 

3.2 Bestehendes Baurecht  

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan.  

In der Umgebung des Plangebietes liegen folgende rechtskräftige Bebauungspläne vor:  

 

Abbildung 3:  Bebauungsplan „Kleingartenanlage Südpark I“  
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Südlich an das Plangebiet grenzt der Bebauungsplan „Kleingartenanlage Südpark I“ (Rechtskraft 

vom Februar 1992) an, der die bestehende Kleingartenanlage umfasst. Dieser setzt die Flächen 

als öffentliche Grünflächen sowie die zugehörigen Erschließungsflächen als öffentliche 

Verkehrsflächen bzw. als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ fest. 

Zudem werden Einzelbäumen zum Erhalt bzw. zum Anpflanzen festgesetzt.  

Nördlich des Plangebietes grenzt nördlich an die Südliche Ringstraße der Bebauungsplan 

„Heegwaldstraße I“ (Rechtskraft vom 12.09.1980) an, der die Flächen als allgemeines 

Wohngebiet festsetzt. Ziel des Bebauungsplanes war die Erweiterung der Siedlungsflächen mit 

zweigeschossiger Wohnbebauung, erschlossen über Stichstraßen im Wesentlichen anbindend 

an die Tannenstraße. Das Wohngebiet ist vollständig bebaut. 

 

Abbildung 4:  Bebauungsplan „Heegwaldstraße I“  
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4 Überörtliche Planungen und Fachplanungen 

4.1 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt aus dem Jahr 2001 (Entwicklungskarte) 

stellt das Plangebiet als Fläche, die in besonderem Maß der Erholung dient oder die für diese 

Zwecke entwickelt werden soll, dar. Dabei wird den Flächen des Plangebietes die 

Zweckbestimmung „Wohnungsferne Gärten“ zugewiesen. Als Bestandsnutzung ist überwiegend 

„Acker“ und für das Grundstück des Forsthaues „Bebauter Bereich“ dargestellt.  

 

Abbildung 5: Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplans des Umlandverbandes Frankfurt 

(unmaßstäblich)3 

 

3 Geoportal des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain: Landschaftsplan 2001 – Entwicklungskarte - Enthält die 

Entwicklungskarte des Landschaftsplanes und alle Mitgliedskommunen mit statistischen Informationen - 

http://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/lp_entwicklung/MapServer/WMSServer?; 

abgerufen am 18.05.2020. 
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Legende 

 

 

 

 

Weiterhin sind innerhalb des Plangebietes zwei lineare Lebensräume und 

Landschaftsbestandteile gemäß § 23 Abs. 1 HENatG (nunmehr § 29 BNatSchG) dargestellt. Im 

weiteren Verfahren wird im Rahmen der Biotoptypenkartierung überprüft, ob es sich 

entsprechend den Darstellungen des Landschaftsplanes um einen geschützten 

Landschaftsbestandteil handelt.  

Das Plangebiet liegt zudem größtenteils in einem Bereich, der aus klimatischen Gründen 

freizuhalten ist.  

4.2 Schutzgebiete 

Im Rahmen von „Natura 2000“ (zusammenhängendes ökologisches Netz besonderer 

Schutzgebiete innerhalb der europäischen Gemeinschaft) benannte Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie europäische Vogelschutzgebiete sind von 

der Planung nicht betroffen. 

Weitere Schutzgebiete oder Schutzobjekte wie insbesondere Naturschutzgebiete, gemäß § 30 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Biotope sowie Wasserschutzgebiete, sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. 

Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet 412-004 „Stadtwaldwasserwerk, Hessenwasser“ 

(Schutzzone IIIA) liegt in ca. 460 m Entfernung östlich des Plangebietes.  

Westlich des Plangebietes liegt in ca. 500 m Entfernung das Trinkwasserschutzgebiet 433-009 

„Trinkwasserbrunnen Infraserv“ (Schutzzone IIIB).  

Für negative Auswirkungen der Planung auf die Schutzzonen liegen derzeit keine Anhaltspunkte 

vor.  
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4.2.1 Luftverkehr, Bauschutzbereich, Hindernisfreiheitsbereich, Anlagenschutzbereich 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind die luftverkehrlichen Belange der südlich von 

Kelsterbach gelegenen Landebahn Nordwest des Flughafens Frankfurt / Main zu 

berücksichtigen. 

Entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2007 wurde im Jahr 2011 die 

Landebahn in Betrieb genommen. Aufgrund der räumlichen Nähe sind insbesondere der 

Bauschutzbereich, der Hindernisfreiheitsbereich sowie weitere luftverkehrliche Vorgaben 

relevant.  

Lärmschutzbereich 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb der Nachtschutzzonen des Flughafens 

Frankfurt / Main, welche gemäß der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs 

für den Verkehrsflughafen Frankfurt / Main vom 30. September 2011 dargestellt werden. 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone 2 des Lärmschutzbereiches. Innerhalb dieser sind 

Lärmimmissionen zwischen 55 dB(A) und 60 dB(A) möglich. Folgende Abbildung zeigt den 

Lärmschutzbereich des Flughafens Frankfurt / Main im Bereich der Stadt Kelsterbach sowie die 

Lage des Plangebietes. 

 

Abbildung 6:  Lärmschutzbereich des Flughafens Frankfurt / Main tagsüber mit Darstellung des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes4 

 

4  Eigene Darstellung auf Grundlage von: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, 

aufgerufen unter: https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/organisation/laermschutzbereich-

flughafen-frankfurt (Stand: 01.04.2019) 
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Bauschutzbereich 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereiches des 

Flughafens Frankfurt gemäß § 12 Abs. 3 Ziffer 1a LuftVG und zwar außerhalb der Anflugsektoren 

im Umkreis von 1,5 km bis 4,0 km Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt 3 (FBP 3 NW = 

100,0 m. ü. NHN). Für die Errichtung von Bauwerken ist die Zustimmung der Luftfahrtbehörde 

erforderlich, wenn die Bauwerke eine Höhe von 125 m. ü. NHN überschreiten. 

Nach dem städtebaulichen Konzept sowie den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 

ist davon auszugehen, dass die Anforderungen des Bauschutzbereiches eingehalten werden.  

Für die Bebauung des Plangebietes ist daher im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

keine Zustimmung der Luftfahrtbehörde einzuholen.  

Hindernisfreiheit 

Das Plangebiet befindet sich weiterhin innerhalb des Hindernisinformationsbereiches gemäß 

§ 18 b LuftVG und zwar innerhalb der seitlichen Übergangsfläche.  

Nach dem städtebaulichen Konzept sowie den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 

ist davon auszugehen, dass die im Bereich des Plangebietes festgelegte Höhe die 

Hindernisbegrenzungsflächen von 175 m ü. NHN nicht durchstoßen wird.  

Die zuständige Luftfahrtbehörde ist im weiteren Verfahren über das Vorhaben zu informieren. 

Anlagenschutzbereich 

Das Plangebiet liegt im Anlagenschutzbereich von Flugsicherungsanlagen gemäß § 18 a LuftVG. 

Durch Bauvorhaben im Plangebiet sind Anlagenschutzbereiche von Flugsicherungsanlagen 

betroffen, die gemäß § 18 a LuftVG beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 

angemeldet sind; diese bedürfen der Vorlage bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde. Dies 

gilt auch für die Aufstellung großer Baugeräte und Kräne. Abhängig von der Bauausführung kann 

mit Auflagen (z. B. Beschränkung der maximalen Bauhöhe, Radardämpfungsmaßnahmen) 

gerechnet werden. 

5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Städtebauliches Konzept 

Das vorliegende Städtebauliche Konzept wurde im Jahr 2019 fertiggestellt und dient als erste 

Grundlage der aktuellen Planung. Seine Darstellungen und Aussagen sind nicht bindend für die 

derzeit in Bearbeitung befindlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes und werden vor 

Übernahme in die Planzeichnung ggf. aktualisiert. 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2020 „Erweiterung Gartenanlage Südpark“  Begründung 

Vorentwurf Projekt: PKO 20-008 Stand: 26.08.2020 Seite: 14 von 28 
FIRU Koblenz GmbH    Schloßstraße 5   56068 Koblenz    Tel.: 0261 / 914 798-0    Fax: 0261 / 914 798-19    FIRU-KO@FIRU-KO.de 

 

Abbildung 7: Städtebauliches Konzept (Stand: 22.02.2019)5 

Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung von 87 Gartenparzellen in Nordost-Südwest-

Ausrichtung vor. Die Gartenparzellen sollen jeweils eine Größe von ca. 180 m² haben. Auf diesen 

ist jeweils die Errichtung einer Gartenhütte vorgesehen. Die Hütten sollen eine maximale 

Grundfläche von 12 m² nicht überschreiten und um eine Terrasse mit maximal 20 m² Grundfläche 

ergänzt werden können. Das städtebauliche Konzept sieht die Neugestaltung des bestehenden 

Parkplatzes im Nordwesten des Plangebietes sowie die Errichtung eines zweiten Parkplatzes im 

Osten des Plangebietes vor. Die innere Erschließung der Gartenanlage erfolgt über vier Wege 

mit wassergebundener Splittdecke in Nordost-Südwest-Ausrichtung. An den Rändern der 

Gartenanlage ist vollumfänglich die Herstellung einer Eingrünung mittels Hecken vorgesehen.  

Zudem wurde in das Konzept das im Westen des Plangebietes befindliche Forsthaus einbezogen. 

Derzeit bestehen Überlegungen dieses durch den Gartenverein zu nutzen und hier 

beispielsweise Seminarräumen, Sozialräumen und Toilettenanlagen einzurichten.  

Im Nebengebäude des Forsthauses befinden sich im Bestand zudem Nutzungen des 

Kommunalbetriebes der Stadt Kelsterbach (u.a. Kühlkammer für die Jagd, Sozialraum sowie 

Lagerraum für den Südparkwart), die erhalten bleiben sollen.  

 

5 Alwin H. Burkart – Landschaftsplanung: Kleingartenanlage Südpark II. Ludwigshafen am Rhein. Stand: 22.02.2019. 
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5.2 Planungs- und Standortalternativen  

Planungsalternativen liegen nicht vor. Da das Plangebiet innerhalb des 

Siedlungsbeschränkungsbereiches liegt, scheiden alternative Konzepte, die eine Wohnnutzung 

zulassen würden – Wohn- und Mischgebiete – aus. An zusätzlichen gewerblichen Bauflächen 

besteht derzeit kein Bedarf. Einzige Alternative wäre deshalb die Beibehaltung der 

landwirtschaftlichen Nutzung.  

Standortalternativen sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht ersichtlich. Zur Umsetzung und zur 

Deckung des Bedarfs an zusätzlichen Freizeitgärten ist eine zusätzliche Anlage bzw. die 

Erweiterung bestehender Anlagen erforderlich. Innerhalb des Siedlungsbestandes finden sich 

keine dafür geeigneten Flächen, die einer Umnutzung zugeführt werden können.  

Für eine Freizeitgartenentwicklung geeignete Flächen in direkter Zuordnung zu Wohngebieten 

innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Kelsterbach liegen lediglich südlich der Südlichen 

Ringstraße sowie im Norden des Stadtgebietes in Richtung B 40 vor.  

In beiden Bereichen sind am bestehenden Siedlungsrand Gartenanlagen vorhanden.  

Im nördlichen Stadtgebiet besteht angrenzend an die Wohnsiedlungslage ein hoher Anteil an 

Klein- und Freizeitgärten, wohingegen im südlichen Stadtgebiet nur ein geringer Anteil an 

wohnungsfernen Gärten vorhanden ist. Durch die Erweiterung der im Süden bereits vorhandenen 

Anlage kann daher der Bedarf für die im südlichen Stadtgebiet lebende Bevölkerung 

wohnungsnah und in fußläufiger Entfernung gedeckt werden. Durch die Erweiterung der 

Gartenanlage Südpark wird zudem ein Lückenschluss zwischen der bestehenden Anlage und 

dem Siedlungsbestand erzielt. Aus diesem Grund wurde der gewählte Standort bevorzugt.  

Dies ist auch das Ergebnis einer Untersuchung6 zur Schaffung einer Kleingartenanlage aus dem 

Jahr 2019.  

6 Planinhalte  

Mit dem Bebauungsplan sind insbesondere die folgenden Festsetzungen vorgesehen, welche 

zum Entwurf ergänzt und konkretisiert werden: 

- Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Freizeitgärten“ unter Berücksichtigung des Ausschlusses von Wohnnutzungen, 

- Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung in Form der zulässigen Grundfläche 

sowie der zulässigen Höhe baulicher Anlagen, 

- Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen, 

- ggf. Festsetzung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, 

- grünordnerische sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes befinden sich derzeit in der Bearbeitung und werden 

im Rahmen der Offenlage nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme vorgelegt.  

 

6  Burkhart Landschaftsplanung (2019): Untersuchung zur Schaffung einer Kleingartenanlage für das Quartier 

„Kelsterbach – Auf der Mainhöhe“ im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“; Ludwigshafen.  
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7 Auswirkungen der Planung  

7.1 Auswirkungen auf den Verkehr  

Das Plangebiet ist über die Südliche Ringstraße verkehrlich erschlossen.  

Nach dem städtebaulichen Konzept sind zwei Stellplatzanlagen für die Gartennutzer geplant. 

Diese werden direkt über sie südliche Ringstraße bzw. über einen an die Südliche Ringstraße 

angebundenen Feldweg (Schlichter Weg) erschlossen.  

Fußläufig ist das Plangebiet aus den angrenzenden nördlichen Wohngebieten sowohl über einen 

Fußgängerüberweg über die Südliche Ringstraße im Bereich des Schlichterweges sowie eine 

Unterführung im Bereich des Südparkzugangs bzw. Verlängerung Dreieichstraße / 

Wiechertstraße erreichbar.  

In der Nähe des Plangebiets befindet sich eine Bushaltestelle am Südpark. Der Südpark wird 

nicht ganztägig mit Linienbussen bedient. Die Linie 72 verkehrt vor allem in den Abendstunden 

stündlich zwischen Ginsheim-Rüsselsheim-Raunheim-Kelsterbach-Frankfurt Flughafen. Hierbei 

werden neben dem Südpark noch weitere Haltestellen im Stadtgebiet Kelsterbachs angefahren. 

7.2 Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung  

Eine Versorgung mit Wasser und Strom besteht im Bestand lediglich für die bestehenden 

Nutzungen (Forsthaus und Nebengebäude) im Westen des Plangebietes. Für das bestehende 

Forsthaus und die Nebengebäude ergeben sich keine Änderungen bei der Abwasserbeseitigung. 

Lediglich untergeordnete Teilbereiche des Plangebietes werden versiegelt. Das hierauf 

anfallende Niederschlagswasser kann innerhalb der Gartenparzellen zur Versickerung in die 

unbebauten Flächen abgeleitet werden oder zur Brauchwassernutzung gesammelt werden.  

Daher sind die Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen zum Anschluss und zur Erschließung des 

Plangebietes überwiegend neu aufzubauen.  

7.3 Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes befinden sich in städtischem Besitz. Ein besonderes 

Verfahren zur Bodenordnung ist daher nicht notwendig.  

7.4 Flächenbilanz  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

7.5 Kosten der Planung 

Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden durch die Stadt Kelsterbach getragen. 
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II UMWELTBERICHT  

1 Einleitung 

Die Stadt Kelsterbach plant die Neuausweisung einer Gartenanlage, um den zusätzlichen Bedarf 

zu decken. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gartenanlage Südpark“ soll 

die sich südlich des Plangebietes befindliche Nutzung in nördliche Richtung bis an die Südliche 

Ringstraße heran erweitert werden. Das bestehende ehemalige Forsthaus wird in die Entwicklung 

einbezogen, um hier ggf. Räumlichkeiten für den Gartenverein einzurichten. Die bestehenden 

Nutzungen im Forsthaus bleiben erhalten.  

Die Fläche des Plangebietes wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt.  

Zur Umnutzung der Fläche und damit zur Umsetzung der Planung ist ein Bebauungsplan 

aufzustellen.  

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes  

Ziele des Bebauungsplanes  

Wesentliche Ziele der Planung sind:  

- Erweiterung der bestehenden Gartenanlage.  

- Deckung der Nachfrage nach Freizeitgartengrundstücken.  

- Geordnete Nutzung innerhalb der Gartenanlage insbesondere durch die Festsetzung zu 

Gartenhütten.  

- Planungsrechtliche Vorbereitung der Umnutzung des alten Forsthauses zu einem 

Vereinsheim für den Gartenverein. 

Beschreibung der Festsetzungen 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet als öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Freizeitgärten“ festgesetzt. Mit den geplanten Festsetzungen erfolgt eine 

Begrenzung der zu überbauenden bzw. zu versiegelnden Flächen. 

Die weitere Ausarbeitung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen erfolgt im weiteren 

Verfahren.  

Standort der geplanten Vorhaben  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Süden der Stadt Kelsterbach und umfasst 

derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das Grundstück des Forsthauses.  

Art und Umfang der geplanten Vorhaben sowie Bedarf an Grund und Boden / Fläche 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,0 ha. 

Die Flächen des Plangebietes werden im Bestand überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

Lediglich im Nordwesten des Plangebietes besteht mit dem Forsthaus bestehende Bebauung 

und Versiegelung.  
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden zusätzliche Flächen in Anspruch 

genommen. Innerhalb des Siedlungsbestandes finden sich keine geeigneten Flächen, die einer 

Umnutzung zugeführt werden können. Ferner soll die Anlage wohnungsnah und in fußläufiger 

Entfernung zum Siedlungsbestand bzw. den bestehenden Wohngebieten umgesetzt werden. 

Standortalternativen innerhalb des Siedlungsgebietes der Stadt Kelsterbach bestehen daher 

nicht.  

1.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 

Berücksichtigung bei der Planaufstellung  

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind von der Gemeinde für jeden Bauleitplan 

festzulegen, soweit eine Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Ziel der 

Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur soweit, als durch die Planung 

überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf alle der in 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführten Schutzgüter und Umweltbelange. 

Für die Schutzgüter und Umweltbelange, für welche Umweltauswirkungen aufgrund der Planung 

zu erwarten sind, werden im Folgenden die Umweltschutzziele in einschlägigen Fachgesetzen 

und Fachplanungen dargestellt, sowie die entsprechenden Prüfverfahren beschrieben. 

1.2.1 Schutzgutübergreifende Umweltschutzziele  

§ 1 BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung insb. der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und 

Pflanzenwelt. 

§ 1a Abs. 3 BauGB Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

§ 13 BNatSchG Vermeidung bzw. Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft. 

Zum Bebauungsplan wird ein Fachbeitrag Naturschutz erstellt. Die örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 

gemäß §§ 1 und 2 BNatSchG berücksichtigt. Wesentliche Aufgaben des Fachbeitrags sind 

insbesondere: 

- Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft,  

- Biotoptypenkartierung, 

- Schutzgutbezogene Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten 

Nutzung auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Biotope, natürliche Bodenfunktionen / 

Fläche, Wasserhaushalt, Klima/Luft, Landschaftsbild und natürliche Erholungseignung, 

- Überprüfung der möglichen Betroffenheit von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten 

und Landschaftselementen sowie von besonders bzw. streng geschützten Tier- und 

Pflanzenarten, 

- Vorschlag von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von Eingriffen. 
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- Erstellung einer Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung. 

- Erarbeitung von Vorschlägen für landespflegerischen Festsetzungen im Bebauungsplan 

und ggf. externen Kompensationsmaßnahmen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Darstellung von Landschaftsplänen. 

 

Abbildung 8: Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplans des Umlandverbandes Frankfurt 

(unmaßstäblich)7 

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplans stellt das Plangebiet als Fläche dar, die in 

besonderem Maß der Erholung dienen oder die für diese Zwecke entwickelt werden soll. Dem 

Plangebiet wird im Landschaftsplan die Zweckbestimmung „Wohnungsferne Gärten“ 

zugewiesen. Gleichzeitig erfolgt die Darstellung der Bestandsnutzungen überwiegend als „Acker“ 

und für das Grundstück des Forsthauses „bebauter Bereich“. Zudem sind innerhalb des 

Plangebiets zwei lineare Lebensräume und Landschaftsbestandteile dargestellt. Im weiteren 

Verfahren wird im Rahmen der Biotoptypenkartierung überprüft, ob es sich entsprechend den 

Darstellungen des Landschaftsplanes um einen geschützten Landschaftsbestandteil handelt.  

Das Plangebiet befindet sich größtenteils in einem aus klimatischen Gründen freizuhaltenden 

Bereich. 

Die Aussagen werden in den schutzgutbezogenen Bewertungen berücksichtigt. 

 

7 Geoportal des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain: Landschaftsplan 2001 – Entwicklungskarte - Enthält die 

Entwicklungskarte des Landschaftsplanes und alle Mitgliedskommunen mit statistischen Informationen - 

http://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/lp_entwicklung/MapServer/WMSServer?; 

abgerufen am 18.05.2020. 
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Anl. 1 Nr. 2 b) bb) BauGB Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen. 

Die Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen werden im Rahmen der 

schutzgutbezogenen Bewertungen berücksichtigt. 

Anl. 1 Nr. 2 b) hh) BauGB Berücksichtigung der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung ist über den allgemein gebräuchlichen Rahmen ein Einsatz 

darüberhinausgehender Techniken und Stoffe nicht zu erwarten. Auf eine weitergehende 

Betrachtung wird verzichtet.  

1.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biotope, Biologische Vielfalt 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tiere und 

Pflanzen und die biologische Vielfalt. 

§ 44 ff. BNatSchG Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

§ 19 BNatSchG Umweltschäden 

Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter und 

Umweltschutzziele erfolgt verbal-argumentativ. Zum Bebauungsplan wird eine 

Artenschutzuntersuchung erstellt. Diese beinhaltet: 

- Potenzialanalyse bezüglich des Vorkommens geschützter Arten. 

- Erfassung geschützter Tier- und Pflanzenarten. 

- Relevanzprüfung bzgl. der Vorschriften des § 44 BNatSchG. 

- Darstellung der Einhaltung der Vorschriften des § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung 

baubedingter Wirkungen (einschließlich Abbruch) sowie anlagen- und betriebsbedingter 

Wirkungen. 

- Ggf. Vorschläge zu besonderen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen einschließlich 

CEF-Maßnahmen. 

- Gesonderte Erfassung und Dokumentation der in § 19 BNatSchG genannten Arten und 

Lebensräume. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks von 

Natura-2000-Gebieten im Sinne des BNatSchG. 

§ 20 ff. BNatSchG Schutzgebiete und -objekte. 

§ 30 BNatSchG Geschützte Biotope. 

Schutzgebiete bzw. gesetzlich geschützte Biotope sind nach aktuellem Kenntnisstand von der 

Planung nicht betroffen.  

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wird geprüft, ob im Plangebiet geschützte 

Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG vorliegen.  

1.2.3 Schutzgut Fläche und Boden 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; 

Vermeidung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als 

Wald genutzter Flächen; Möglichkeiten der Innenentwicklung. 

Durch die Planung werden überwiegend landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen.  
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Die Ermittlung und Bewertung zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 

erfolgt verbal-deskriptiv.  

Zudem werden die Belange des Schutzguts Bodens im Rahmen der Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 

Hinweise auf schädliche Bodenverunreinigungen oder Altlasten liegen nicht vor.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Fläche und 

Boden. 

§ 1 BBodSchG Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des 

Bodens; Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von 

Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen; 

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. 

Die Auswirkungen der Planung auf die natürlichen Bodenfunktionen werden verbal-deskriptiv 

beschrieben und bewertet.  

1.2.4 Schutzgut Wasser 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) und e) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf das Wasser. 

§ 1 WHG Schutz der Gewässer. 

Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter und 

Umweltschutzziele erfolgt verbal-deskriptiv. 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

Grundwasserschäden oder -verunreinigungen sind nicht bekannt.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Berücksichtigung des sachgerechten Umgangs mit Abwässern. 

§ 54 ff. WHG Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser. 

Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgt eine Beschreibung der Wasserhaushaltsfunktionen, 

insbesondere bezüglich des Umgangs mit anfallendem Niederschlagswasser unter 

Berücksichtigung der Möglichkeiten der Versickerung und der Nutzung von Regenwasser.  

Mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser werden verbal-deskriptiv beschrieben.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Wasserrechtes. 

Für die Planung relevante Pläne des Wasserrechtes sind nicht bekannt.  

§ 51 WHG Wasserschutzgebiete. 

§ 53 WHG Heilquellenschutzgebiete. 

Wasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen.  

1.2.5 Schutzgut Klima und Luft  

§ 1 Abs. 5 BauGB  Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Luft und 

Klima. 
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§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Vermeidung von Emissionen (Luftschadstoffe / allgemeiner 

Klimaschutz). 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7h) BauGB Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität. 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation, wie auch der sich 

anschließenden Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und Nichtdurchführung der 

Planung auf die Klimafunktionen erfolgt verbal- deskriptiv. 

Die Belange der Luftreinhaltung und des allgemeinen Klimaschutzes sind durch die Planung nicht 

in besonderer Weise berührt. Der Belang wird im Rahmen der Umweltprüfung nicht weiter 

betrachtet. 

Die Belange der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität sind durch die Planung nicht in 

besonderer Weise berührt. Der Belang wird im Rahmen der Umweltprüfung nicht weiter 

betrachtet.  

Für erhebliche Luftschadstoffbelastungen im Plangebiet und der Umgebung bestehen keine 

Anhaltspunkte. 

1.2.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

§ 1 Abs. 5 BauGB  Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen 

Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf die 

Landschaft. 

§ 1 BNatSchG  Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft. 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation wie auch der sich 

anschließenden Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und Nichtdurchführung der 

Planung für das Orts- und Landschaftsbild sowie die natürliche Erholungseignung erfolgt verbal-

deskriptiv auf Grundlage der örtlichen Bestandsaufnahme. 

1.2.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7c) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des 

Immissionsschutzrechtes. 

Anl. 1 Nr. 2 b) cc) BauGB Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von 

Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 

sowie der Verursachung von Belästigungen. 

§ 50 BImSchG Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch geeignete 

Zuordnung von Nutzungen bei der Planung. 

Zum Entwurf des Bebauungsplans wird geprüft, ob ein Lärmgutachten zu erstellen ist.  
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1.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter. 

Angaben zu denkmalgeschützten Anlagen / Grabungsschutz- / Denkmalschutzgebieten im 

Plangebiet liegen nicht vor.  

Für umweltbezogene Auswirkungen der Planung auf Kultur- und Sachgüter liegen keine 

Anhaltspunkte vor.  

Im Plangebiet sind keine Kulturgüter zu verzeichnen. Daher liegen auch keine Anhaltspunkte für 

die Beeinträchtigung des kulturellen Erbes vor. 

Als Sachgüter vorhanden sind das Forsthaus im Westen des Plangebietes, welches im Bestand 

erhalten bleiben soll, sowie die landwirtschaftlichen Flächen. Eine Ermittlung und Beschreibung 

der möglichen Auswirkungen der Planung durch die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen 

Flächen erfolgt in Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Boden.  

Wesentliche umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind daher nicht zu 

erwarten und werden im Weiteren nicht berücksichtigt. 

1.2.9 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7f) BauGB Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie. 

§ 1 Abs. 5 BauGB  Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes.  

§ 1 EEG8/§ 1 EEWärmeG9 Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung. 

Die Berücksichtigung der Belange der Energieerzeugung und Energienutzung erfolgt verbal-

deskriptiv. 

1.2.10 Auswirkungen durch Abfälle 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Berücksichtigung eines sachgerechten Umgangs mit Abfällen.  

Anl. 1 Nr. 2 b) dd) BauGB Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

Ihrer Beseitigung und Verwertung. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Abfallrechtes. 

Die Auswirkungen aufgrund der Art und Menge der erzeugten Siedlungsabfälle sowie deren 

Beseitigung und Verwertung werden verbal-deskriptiv beschrieben und bewertet. 

 

8 Erneuerbare-Energien-Gesetz 
9 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
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1.2.11 Auswirkungen durch schwere Unfälle 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7j) BauGB Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen. 

Anl. 1 Nr. 2 b) ee) und e) BauGB Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen). 

Durch die Planung werden keine störfallrelevanten Anlagen zugelassen. Im Umfeld des 

Plangebiets befinden sich keine störfallrelevanten Anlagen. Eine weitergehende Betrachtung ist 

nicht erforderlich.  

1.2.12 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes und kumulative 

Wirkungen mit anderen Planungen 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7i) BauGB  Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a), c) und d) 

BauGB 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind mit Umsetzung der Planung möglich, es ist 

aber davon auszugehen, dass sie nicht wesentlich über die zu beschreibenden Wirkungen der 

einzelnen Schutzgüter hinausgehen. Eine gesonderte Ermittlung und Bewertung von 

Wechselwirkungen erfolgt daher nur, falls sich im Einzelfall Anhaltspunkte für eine erheblich über 

die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter hinausgehende Betroffenheit ergeben. 

Anl. 1 Nr. 2 b) ff) BauGB Berücksichtigung der Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben 

benachbarter Plangebiete auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 

oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

Planungen in der Umgebung des Plangebiets, durch die sich kumulative Auswirkungen auf 

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen ergeben 

könnten, sind nicht bekannt.  

2 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

(Basisszenario) 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung (Prognose-Nullfall)  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung (Prognose-Planfall)  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 
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2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen und geplante Überwachungsmaßnahmen 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

2.5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

2.6 Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen,  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

3 Zusätzliche Angaben  

3.1 Verwendete technische Verfahren / Hinweise auf Schwierigkeiten, z.B. technische 

Lücken oder fehlende Kenntnisse  

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring) 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen.  

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen.  

3.4 Verwendete Unterlagen 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen.  
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III ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 

Nach § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 

über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 

der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 

Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__._____ die Aufstellung des 

Bebauungsplanes in Erwägung der im Folgenden zusammengefassten wesentlichen 

Sachverhalte beschlossen: 

 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen. 
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VI VERWENDETE UNTERLAGEN 

Im weiteren Verfahren zu ergänzen.  
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